
 

 

 

 

B E I T R A G S O R D N U N G 

 

 
Die Höhe der Jahresbeiträge betragen: 

1.) Erwachsene (ab 18 Jahren) 12,00 €

2.) Jugendliche (16 – 17 Jahre) 10,00 €

3.) Juristische Personen 100,00 €

 

Die Zahlung des Jahresbeitrages muss bis zum 31. März eines jeden Jahres 
erfolgen. Die Beitragsschuld ist eine Bringschuld. 

Abweichend hiervon wird die Beitragszahlung für das Gründungsjahr (2018) zum 
30. November 2018 fällig. 

Die Beitragsordnung wurde auf der Gründungsversammlung am 24.09.2018 
beschlossen. 

 

 


